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das Bürgerrecht ihre Gatten anzunehmen.
Während de? Krieges ergab sich aus dieser
Rechtslage in der Schweiz die etwas komisch
anmutende Situation, dass zum Beispiel eine
Schweizerin, die mit einem Ausländer verheiratet
war und in der Schweiz Wohnsitz hatte, nirgends,
im Hilfsdienst: für die Verteidigung der Schweiz
mithelfen konnte, während eine Ausländerin, die
eventuell erst seit kurzem mit einem Schweizer
verheiratet und dadurch däs Schweizertnlrger -

recht erworben hatte, ohne weiteres in den Hilfs-
dienst eintreten konnte. Man fragte sich in sol-
ehèn Fällen wohl kaum, wessen Gefühle mehr
eidgenössisch eingestellt waren, das Gesetz allein
war massgebend.

Wäre es nicht an der Zeit, dass die betreffen-
den Gesetze bald eine Revision erfahren würden,
damit die Schweizerin nicht willkürlichen G'e-
setzen anderer Mächte, die sich nicht einmal an
internationale Rechtsnormen halten, schutzlos
ausgesetzt ist. Wenn man der Schweizerin in
dieser Beziehung ein Selbstbestimmungsrecht auch
einräumen wurde, so ware damit noch lange
nicht, das Frauenstimmrecht gut geheissen. Es

wäre nur ein zusätzlicher Schutz in einer Welt,
wo Verträge wenig gelten und Rechte von einem
Tag auf den andern ziemlich unerwartet, ent-
zogen werden können. Hier durfte die Schweiz
nicht zurückstehen Wer.
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